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RS OGH 1995/12/5 4Ob85/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1995

Norm

ZPO §226 IIB12

UWG §9a Abs1

UWG §14 A1

Rechtssatz

Das Ankündigen oder Anbieten von Zugaben rechtfertigt schon unter dem Gesichtspunkt der vorbeugenden

Unterlassungsklage ein Verbot des Gewährens, ist doch nach der Lebenserfahrung anzunehmen, daß derjenige, der

eine Zugabe ankündigt oder anbietet, diese auch gewähren wird.
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